
Motorsport-Unfallversicherung
Informationsblatt zu Versicherungsprodukten

Unternehmen: SRC Special Risk Consortium GmbH, Deutschland

Produkt: Motorsport-Unfallversicherung

Dieses Blatt dient nur Ihrer Information und gibt Ihnen einen kurzen Überblick über die wesentlichen Inhalte dieses Versicherungs­
produktes. Die vollständigen Informationen finden Sie in Ihren Vertragsunterlagen (Versicherungsangebot, Versicherungsschein und 
Versicherungsbedingungen). Damit Sie umfassend informiert sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen durch.

Um welche Art von Versicherung handelt es sich?
Wir bieten Unfalldeckungen für Fahrer, Beifahrer, Streckenposten & Zuschauer an.

Was ist versichert?
Wir bieten je nach Vereinbarung Versicherungsschutz 
bei Unfällen, die der versicherten Person bei der 
Teilnahme an der versicherten motorsportlichen 
Veranstaltung zustoßen.

Bei den versicherten Personen kann es sich handeln um:

	 Teilnehmer

	 Funktionäre / Sportwarte / Fahrerhelfer während 
der Ausübung ihrer Tätigkeit

	 Zuschauer

 
Nachfolgend erläutern wir Ihnen beispielhaft die 
wichtigste Leistungsart, die Invaliditätsleistung:

Wenn Sie durch einen Unfall dauerhafte Beein­
trächtigungen erleiden, also invalide werden (z. B. 
durch Bewegungseinschränkungen, Lähmungen 
oder Amputationen), zahlen wir einen einmaligen 
Kapitalbetrag. Die Höhe der Invaliditätsleistung richtet 
sich nach der vereinbarten Versicherungssumme und 
dem Grad der Beeinträchtigung.

Weitere Einzelheiten entnehmen Sie den Besonderen 
Bedingungen und Klauseln für die SRC Special Risk 
Consortium GmbH Motorsportversicherungen.

Wie hoch ist die Versicherungssumme?
	 Die Höhe der vereinbarten Versicherungssumme 

können Sie Ihrem Antrag oder auch Ihrem 
Versicherungsschein entnehmen.

Was ist nicht versichert?
In der Motorsport-Unfallversicherung können wir nicht 
alle denkbaren Fälle versichern, denn sonst müssten wir 
einen unangemessen hohen Beitrag verlangen. Deshalb 
haben wir einige Fälle aus dem Versicherungsschutz 
der Unfallversicherung herausgenommen. Die 
Risikoausschlüsse sind in Ziffer 3 der  Motorsport-
Unfallversicherungsbedingungen genannt.

Nicht versichert sind insbesondere Unfälle

	 im privaten oder beruflichen Bereich (also außer­
halb einer motorsportlichen Veranstaltung)

	 durch Geistes- oder Bewusstseinsstörungen

	 die unmittelbar oder mittelbar durch Kriegs- oder 
Bürgerkriegsereignisse verursacht wurden

	 die durch Trunkenheit verursacht wurden

Ferner fallen nicht unter den Versicherungsschutz

	 krankhafte Störungen infolge psychischer 
Reaktionen, auch wenn diese durch einen Unfall 
verursacht wurden

Darüber hinaus müssen Sie mit Leistungskürzungen 
rechnen, soweit Vorschädigungen oder Krankheiten an 
den Unfallfolgen mitgewirkt haben. Diese Aufzählungen 
sind nicht abschließend. Einzelheiten und weitere 
Ausschlussgründe entnehmen Sie bitte den einzelnen 
Bedingungen.

Gibt es Deckungseinschränkungen?
Als Unfallversicherer leisten wir für Unfallfolgen. 
Haben Krankheiten oder Gebrechen bei der durch ein 
Unfallereignis verursachten Gesundheitsschädigung 
oder deren Folgen mitgewirkt, mindert sich im Falle 
einer Invalidität der Prozentsatz des Invaliditätsgrades, 
im Todesfall und, soweit nichts anderes bestimmt ist, in 
allen anderen Fällen die Leistung entsprechend dem 
Anteil der Krankheit oder des Gebrechens. Beträgt der 
Mitwirkungsanteil weniger als 40%, unterbleibt jedoch 
die Minderung. 
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Wo bin ich versichert?
	 Die Versicherungen gelten an dem  im Versicherungsschein dokumentierten Veranstaltungsort.

Welche Verpflichtungen habe ich?
Nach einem Unfall, der voraussichtlich eine Leistungspflicht herbeiführt, müssen Sie oder die versicherte Person unverzüglich 
einen Arzt hinzuziehen, seine Anordnungen befolgen und uns unterrichten. 

Bei zunächst geringfügig erscheinenden Unfallfolgen liegt keine Obliegenheitsverletzung vor, wenn der Versicherte einen Arzt erst 
dann hinzuzieht, wenn der wirkliche Umfang erkennbar wird.

Werden Ärzte von uns beauftragt, muss sich die versicherte Person auch von diesen untersuchen lassen. 

Die Ärzte, die die versicherte Person - auch aus anderen Anlässen - behandelt oder untersucht haben, andere Versicherer, 
Versicherungsträger und Behörden sind zu ermächtigen, alle erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 

Wann und wie zahle ich?
Der Beitrag richtet sich nach Ihrem individuellen Risiko und dem vereinbarten Versicherungsumfang.

Den von Ihnen zu zahlenden Beitrag, die jeweiligen Fälligkeiten und den Zahlungszeitraum entnehmen Sie dem Angebot/Antrag.

Ihre Zahlung des Erst- oder Einmalbeitrags gilt als rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach Ablauf von zwei Wochen nach Zugang 
des Versicherungsscheins/der Beitragsrechnung erfolgt. Zahlungen von Folgebeiträgen gelten als rechtzeitig, wenn sie jeweils zu 
den im Versicherungsschein genannten Fälligkeiten geleistet werden.

Sofern Sie uns eine Einzugsermächtigung (Lastschriftverfahren) erteilen, gilt Ihre Zahlung jeweils als rechtzeitig, wenn der Beitrag 
zum angegebenen Fälligkeitstag von uns eingezogen werden kann und Sie der berechtigten Einziehung nicht widersprechen.

Nicht rechtzeitige Zahlung des Erst- oder Einmalbeitrags oder eines Folgebeitrags kann zum Verlust des Versicherungsschutzes 
führen. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie dem Abschnitt Beginn des Versicherungsschutzes / Beitragszahlung der AUB.

Wann beginnt und endet die Deckung? 
Der Versicherungsschutz beginnt mit Einlösung des Versicherungsscheines durch Zahlung des Beitrags, jedoch nicht vor dem 
vereinbarten Zeitpunkt. Beachten Sie hierzu auch den Abschnitt Beginn des Versicherungsschutzes / Beitragszahlung der AUB.

Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit abgeschlossen.

Weitere Einzelheiten entnehmen Sie dem Abschnitt Dauer und Ende des Vertrages / Kündigung der AUB.

Wie kann ich den Vertrag kündigen?
Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit abgeschlossen. Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr 
verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht Ihnen oder uns spätestens einen Monat vor dem Ablauf des jeweiligen 
Versicherungsjahres eine Kündigung zugegangen ist. Den Vertrag können Sie oder wir durch schriftliche Kündigung beenden, 
wenn wir eine Leistung erbracht oder Sie gegen uns Klage auf eine Leistung erhoben haben. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie 
dem Abschnitt Dauer und Ende des Vertrages / Kündigung der AUB.
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